
 
 

NIEDERSCHRIFT 

über die am  

Dienstag, dem 25. November 2025 um 19:00 Uhr  

im Großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenau stattgefundene 

5. Sitzung des Gemeinde rates  im Jahr 202 5 

Die Sitzung ist öffentlich. 

Beginn: 19.00 Uhr Ende: 21.13 Uhr 
 

Erschienen sind: 

 Bgm. Johann Döller 

 Vzbgm Mag. Michael Sillar 

 GGR Friederike Przibil 

 GGR Mag. Johannes Ledolter 

 GGR Ing. Michael Adlboller 

 GGR Oliver Kobald 

 GR  Josef Erlach 

 GR Christian Zachauer 

 GR Bernd Scharfegger 

 GR Johannes Ribeiro da Silva 

 GR Hannes Stoier 

 GR Ulrike Marvan 

 GR Ing. Christian Blazek 

 GR Johannes Gschaider 

 GR Walter Loibl 

 GR Franz Tisch 

 GR Marco Weitzbauer 

 GR Mag. (FH) Renate Buchner 

 GR Herbert Weinzettl 
 GR Jessica Langeder 

 GR Johann Budin 

 

Entschuldigt sind abwesend: XXXXX 

 
Unentschuldigt sind abwesend: XXXXX 

 

Protokollführer: Richard Tauchner, Amtsleiter 

 

Bürgermeister Johann Döller, als Vorsitzender, begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinde-

rates, stellt die Beschlussfähigkeit fest, legt die Tagesordnung vor und erklärt die Sitzung um 

19.00 Uhr für eröffnet. 
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1. GEMEINDERATSANGELEGENHEITEN ï ÖFFENTLICHER TEIL:  

1.1. Voranschlag 2026  und Mittelfristiger Finanzplan 2026 - 2030 

Der Voranschlag 2026 lag in der Zeit vom 11. bis 25. November 2025 zur allgemeinen Einsichtnahme 

auf. Es wurden keine Erinnerungen eingebracht. Der Ergebnishaushalt 2026 der laufenden Gebarung 

weist ein Gesamtbudget in Höhe von  ú 9.276.600, -- aus. 

Folgende Projekte sind für 2026 vorgesehen:  

Kanalsanierung ú 117.300,00 Projekt 01 

Wasserversorgung ú 553.600,00 Projekt 04 

Bauhof Lagerplatz Errichtung Zaun ú 50.000,00 Projekt 06 

Straßenbau (Brücke) ú 100.000,00  Projekt 07 

Hochwasserschutz BA03 ú 500.000,00 Projekt 08 

Güterwege Instandhaltung ú 40.000,00 Projekt 10 

Blackoutvorsorge Gemeindeamt ú 40.000,00 Projekt 13 

Freibad Edlach Sanierung Becken und Technik ú 742.600,00 Projekt 34 

Fuhrpark Ankauf LKW ú 310.000,00 Projekt 41 

FF Reichenau Neubau Gebäude ú 2.400.000,00 Projekt 42 

Volksschule Photovoltaikanlage ú 30.000,00 Projekt 46 

BW Schlössl ï WC Anlage/Dach ú 30.000,00 Projekt 50 

HLF 2 FF Edlach ú 387.000,00 Projekt 48 

Gesamtsumme der Projekte  ú 5.300.500,00 

 
Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben der o.a. Pro-

jekte notwendig sind, wird mit ú 1.595.700,00 festgelegt. 

Aufgliederung der Darlehensaufnahmen 202 6: 

Kanalsanierung ú 50.000,00 Projekt 01 

Wasserversorgung ú 400.000,00 Projekt 04 

Hochwasserschutz BA03 ú 100.000,00 Projekt 08 

Freibad Edlach Sanierung Becken und Technik ú 216.700,00 Projekt 34 

Fuhrpark Ankauf LKW ú 271.000,00 Projekt 41 

FF Reichenau Neubau Gebäude ú 400.000,00 Projekt 42 

HLF 2 FF Edlach ú 158.000,00 Projekt 48 

Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen:  ú 1.595.700,00 

Die Höhe des für die rechtzeitige Leistung von Ausgaben aufzunehmenden Kassenkredites wird mit 

ú 1.113.000,00 festgelegt. Das sind gemªÇ Ä 79 N¥. Gemeindeordnung 1973 idgF. 12 % der Summe 

der Erträge des Ergebnisvoranschlages. 

 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge den Voranschlag 2026 und den Mittelfristigen Finanzplan 2026 ï 2030 be-

schließen. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 
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1.2. ĂWohnungseigent¿merñ Gemeinn¿tzige Wohnbaugesellschaft m.b.H. WET ï Baurechts-
vertrag  

Die Marktgemeinde Reichenau beabsichtigt den Abschluss eines Baurechtsvertrages mit der WET 

Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft m.b.H., Mödling, über das Grundstück Nr. 120/16, EZ 925, 

KG Reichenau, zur Errichtung einer Wohnhausanlage f¿r āJunges Wohnenó ï wobei darüber noch 

diskutiert werden sollte - mit rund 30 Wohneinheiten. Der Vertrag liegt dem Protokoll als Anlage 2 bei. 

Von der Gemeinde wurden noch einige Punkte zur Verhandlung bzw. Verbesserung vorgeschlagen, 

wofür von der WET mittlerweile zugesagt wurde, bis zur Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2025 

eine Rückmeldung abzugeben.  

Insbesondere wurde von Vzbgm. Mag. Michael Sillar und GGR. Mag. Johannes Ledolter er-

sucht, Folgendes in den Vertrag aufzunehmen : 

1. § 4 ï Aufnahme einer Klausel im Hinblick auf die ĂBauverpflichtungñ samt Fristigkeiten wie folgt: 

Die WET ist verpflichtet binnen 24 Monaten nach erfolgreicher Errichtung des Baurechts, um Baube-

willigung bei der Marktgemeinde Reichenau an der Rax anzusuchen. 

Nach positiver Erteilung der erstmaligen Baubewilligung gemäß der NÖ. Bauordnung ist binnen 24 

Monaten die Baubeginnanzeige bei der Baubehörde einzureichen. 

Andernfalls erlischt das Baurecht. 

2. Option auf Verlängerung des Baurechts auf 99 Jahre in beiderseitigem Einvernehmen. 

 

Folgende Antwort der Rechtsanwaltskanzlei Falkner, als Rechtsvertretung der WET ist am 

14.11.2025 per E-Mail eingelangt:  

Durch meine Mandantin ĂWohnungseigent¿merñ Gemeinn¿tzige Wohnbaugesellschaft m.b.H. wurde mir Ihre 

tieferstehende Nachricht weitergeleitet und darf ich dazu namens und Auftrags meiner Mandantin folgendes 

festhalten:   

Zu Punkt 1. verweise ich auf § 4 des BauRG. Diese Bestimmung verbietet ausdrücklich die Vereinbarung einer 

auflösenden Bedingung und würde eine solche die grundbücherlichen Durchführung des Baurechtsvertrages 

(der im Übrigen jedenfalls mit Teilnichtigkeit belastet wäre) verhindern.  

Auch inhaltlich kann WET einer solche Regelung nicht zustimmen, weil diese überwiegend keinen Einfluss auf 

den Fristenlauf zum Eintritt der aufschiebenden Bedingungen hat: 

Die Antragstellung auf Erteilung der Baubewilligung darf nicht vor positiver Beurteilung im Gestaltungsbeirat 

erfolgen und diese Frist kann natürlich außerhalb der Frist von 24 Monaten nach Errichtung des Baurechts-

vertrages (gemeint wohl die erfolgte allseitige Unterzeichnung des Vertrages) liegen.  

Ein Baubeginn vor Bewilligung der Wohnbaufördermittel ist (nach wohnbauförderungsrechtlichen Vorgaben) 

ebenfalls unzulässig und kann daher nicht verbindlich zugesagt werden, dass ein solcher innerhalb einer Frist 

von 24 Monaten nach Erteilung der Baubewilligung erfolgt. 

Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass die Bauzinszahlungsverpflichtung von WET jedenfalls 

nach Ablauf einer Frist von 36 Monaten ab Einverleibung des Baurechtes im Grundbuch (also nach Eintritt der 

aufschiebenden Bedingungen) entsteht und meine Mandantin aufgrund gemeinnützigkeitsrechtlicher Vorgaben 
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ohnedies dazu verpflichtet ist,  Grundstücke auch zu bebauen und so iSd § 23 WGG dem Auftrag zur sparsamen, 

wirtschaftlichen und zweckmäßigen Geschäftsführung zu entsprechen.  

Gemeinnützige Bauvereinigungen dürfen aber nicht Verträge mit Risken abschließen, die letztlich dazu führen 

können, dass alle Vorlaufkosten (etwa für die Einreichplanung) verloren gehen, wenn Fristen für einen Baube-

ginn nicht eingehalten werden können, obschon sie daran kein Verschulden trifft (etwa, weil Wohnbauförder-

mittel eben nicht fristgerecht zugesagt werden).  

Zu Punkt 2. verweise ich darauf, dass bereits grundsätzlich schon vor Abschluss des Baurechtsvertrages ent-

schieden werden sollte, welche Laufzeit des Baurechtes gewünscht ist. Selbstverständlich ist aber eine Verlän-

gerung des Baurechtes im Einvernehmen grundsätzlich immer möglich, wenn dies eben beide Vertragsteile ï 

zu einem späteren Zeitpunkt - akzeptieren. Eine vertragliche Vereinbarung mit diesem Inhalt ist aber nicht 

erforderlich, weil zum aktuellen Zeitpunkt eben nicht feststeht, wie dann zukünftig die Interessen beider Ver-

tragsteile gelagert sein werden.  

Meine Mandantschaft bittet um Verständnis dafür, dass aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorgaben die 

Umsetzung der gewünschten Vertragsänderungen nicht möglich ist und steht natürlich gerne für Erörterungen 

zu den angesprochenen Punkten zur Verfügung. 

Dr. Christian Falkner 

Rechtsanwalt 

Marchetstraße 6, 2500 Baden 

 

GGR. Ing. Michael Adlboller hat nach Absprache mit Bürgermeister Johann Döller  daraufhin 

mit der WET nochmals Kontakt aufgenommen und würde die WET der Gemeinde mit folgen-

dem Vorschlag für eine Ergänzung des Baurechtsvertrages entgegenkommen:  

ĂDie Baurechtsnehmerin wird sich darum bem¿hen, nach Eintritt der in diesem Vertrag vereinbarten aufschie-

benden Bedingungen, längstens innerhalb eines Jahres ab Zusicherung,  mit den Bauarbeiten zur Umsetzung 

des Bauvorhabens zu beginnen. 

Für den Fall, dass mit dem Bauarbeiten nicht im vereinbarten Zeitraum begonnen wird,  steht es beiden Ver-

tragsteilen frei, durch einfache schriftliche Erklärung gegenüber dem jeweils anderen Vertragsteil den Rücktritt 

vom Vertrag zu erklären, in welchem Fall der gegenständliche Baurechtsvertrag endgültig zerfällt. 

Die WET ist überzeugt, dass diese Formulierung zu einer klaren und transparenten Festlegung des 

zeitlichen Projektablaufs beiträgt und damit im gemeinsamen Interesse steht. 

 

Antrag:  

Der Abschluss des Baurechtsvertrages mit der WET möge ï unter Berücksichtigung der von der WET 

vorgeschlagenen Ergänzung, welche im Originaldokument noch nicht vorliegt - vom Gemeinderat 

beschlossen werden. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 
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1.3. Habsburg Asia Company Limited, Hong Kong ï Memorandum of Understanding  

Das Memorandum of Understanding (MOU) zwischen der Marktgemeinde Reichenau und der Habs-

burg Asia Company Limited, Hong Kong, wurde auch in der Sitzung der Kurkommission am 

07.10.2025 behandelt sieht eine Zusammenarbeit im Bereich Kultur, Tourismus und internationale 

Beziehungen vor.  

Herr GR Johannes Ribeiro da Silva hat den Kontakt zur ĂHabsburg Asia Company limitedñ hergestellt. 

Diese Vereinigung bietet für ein ausgewähltes, asiatisches Publikum Reisen zu den Orten der Habs-

burger an. Es handelt sich um kleinere Gruppen und es soll zu keiner Ă¦berschwemmungñ mit asiati-

schen Touristen kommen. Eine Delegation hat Reichenau bereits besucht. 

Jetzt soll eine Verständi-gungsvereinbarung = Absichtserklärung = Interessensbekundung unter-

zeichnet werden. Prinzipiell geht es um kulturellen und touristischen Austausch, der die Ressourcen 

bündeln und neue Märkte erschließen soll. Auch eine Kooperation mit der NÖKU ist angedacht, so-

dass z.B. auch asiatische Musiker im Theater Reichenau Auftritte absolvieren können. Für die Ge-

meinde Reichenau entstehen mit der Unterzeichnung der Absichtsvereinbarung keine unmittelbaren 

Kosten. 

Es dient als Rahmenvereinbarung mit einer Laufzeit von drei Jahren und liegt in einer durch eine 

gerichtlich beeidete Dolmetscherin für Englisch in übersetzter Version als Anlage 3 bei. 

 

Antrag:  

Der Abschluss des Memorandum of Understanding möge genehmigt und der Unterzeichnung durch 

den Bürgermeister zugestimmt werden. 

Beschluss:  

Mit einer Gegenstimme (GR. Johann Budin) angenommen. 

 

 

 

1.4. Hochwasserschutz Reichenau BA03 ï Auftragsvergabe Planungsleistungen  

Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen ist eine Neueinreichung zur wasserrechtlichen Bewil-

ligung des Projekts Hochwasserschutz Reichenau BA03 ï Haabergwehr erforderlich. Das Ingenieur-

büro IBL Ziviltechniker GmbH (DI Herbert Zierhofer) hat ein Angebot (Anlage 4) zur Erstellung des 

wasserrechtlichen Einreichprojektes gelegt, Gesamtbetrag ú 30.063,07 inkl. MwSt. 

 

Antrag:  

Der Auftrag für die Erstellung des wasserrechtlichen Einreichprojektes zum Hochwasserschutz Rei-

chenau BA03 (Haabergwehr) möge zum angebotenen Preis an das Ingenieurbüro IBL Ziviltechniker 

GmbH vergeben werden.  

Vorausgesetzt wird allerdings vor Auftragserteilung die Zustimmung des Eigentümers der Wehran-

lage für den Fall, dass der Konsens für die alte Wehranlage und somit die Wiedererrichtung nach 
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altem Stand (technisch und wasserrechtlich) von den Behörden nicht genehmigt wird und der Wehr-

anlagenbetreiber einen neuen Konsens erwirken müsste. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.5. EVN ï Übernahme der E -Ladesäulen am Schlossplatz  

Die bestehende E-Ladesäule am Schlossplatz wurde vor einigen Jahren von der EVN errichtet und 

bislang von der Marktgemeinde Reichenau betrieben. Nunmehr übernimmt die EVN die Betreuung 

und den laufenden Betrieb dieser Anlage. Der Standort-Kooperationsvertrag (Anlage 5) regelt die 

Zustªndigkeiten zwischen EVN und Gemeinde. Die EVN wird der Gemeinde f¿r die ¦bernahme ú 

3.000,-- verg¿ten. Des Weiteren ist ¿ber den Abschluss eines ĂSondernutzungsvertragesñ zu verhan-

deln, weshalb mit anderen Gemeinden der Kontakt hergestellt und die Sachlage erörtert werden soll. 

 

Antrag:  

Das Gremium stimmt dem Standort-Kooperationsvertrag mit der EVN und deren Übernahme der Be-

treuung der E-Ladesäule am Schlossplatz zu. 

Der Abschluss eines Sondernutzungsvertrag für das öffentliches Gut betrifft soll noch geprüft werden. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.6. Kesselhausbrücke Hirschwang ï Übernahme von der Fa. MM -Karton GmbH  

Die Kesselhausbrücke wurde von der Fa. MM Board & Paper GmbH vollständig saniert. Da die Wi-

derlager der Brücke auf Privatgrund liegen, ist vor einer Übernahme durch die Gemeinde das Einver-

nehmen mit den Eigentümern der betroffenen Grundstücke herzustellen. Zudem ist zu klären, ob bei 

Errichtung der Brücke durch die Firma MM-Karton bzw. deren Vorgänger bereits eine Zustimmung 

der Eigentümer vorlag ï sprich die Akten sind entsprechend anzufordern und zu sichten.  

 

Das Einvernehmen mit dem rechtsufrigen Eigentümer ï Bmstr. Ing. Wolfgang Gruber ï wurde bereits 

hergestellt.  

 

Mit der Elektrizitätswerken Gruber GmbH., Hrn. Friedrich Gruber, wurde von der Amtsleitung eben-

falls Kontakt aufgenommen und ist eine negative Stellungnahme eingelangt in welcher konstatiert 

wird, dass das linksufrige Widerlager auf deren Grund liegt und entsprechende Verhandlungen, um 

einen Konsens zu erreichen, aufzunehmen sind. 
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Antrag:  

Die Firma MM Board & Paper GmbH möge aufgefordert werden, den Konsens mit den Elektrizitäts-

werken Gruber GmbH. herzustellen und soll erst danach ein erneuter Beschluss gefasst werden. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.7. Gemeindeamt ï Neuvergabe IT -Betreuung  

Die bestehende IT-Betreuung endet mit Jahresende 2025. Aufgrund der Kündigung des Vertrages 

durch die Firma Konica-Minolta (wurde verkauft) ist eine Neuvergabe ab 2026 notwendig. Unklar sind 

auch noch die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Ablöse der bestehenden 

EDV-Anlagenteile. Folgende Angebote liegen derzeit vor: 

 

Antrag:  

Der Auftrag möge ï vorerst beschränkt auf 1 Jahr Laufzeit - aufgrund der Erfahrungen mit unserem 

System, der Expertise der handelnden Personen, des Angebotspreises und des enthaltenen Stun-

denpaketes - an die Firma GVir Informationsmanagement e.U., 1220 Wien, vergeben werden. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 

 

 

1.8. Vereinssubventionen 2025  

Die Übersicht der geplanten Vereinssubventionen 2025 (Anlage 6) wurde vorgelegt. Der Gesamtbe-

trag ohne Feuerwehren beträgt  14.620,--, inklusive Feuerwehren ú 36.252,--. 

Antrag:  

Die Vereinssubventionen 2025 werden in der vorgeschlagenen Höhe genehmigt. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 

Firma Adresse Kontakt
Stundenpaket 

inkludiert
Zusatzleistungen

einmalige 
Übernahme der IT

monatliches 
Serviceentgelt

Stundensätze für 
Mehrleistungen

allcore Service & 
Consulting GmbH

Elsa-Bienenfeld-Weg 
19/2A, 1020 Wien

Empfehlung v. Konica 
(Verkäufer) 0 xxx НқНННННННННННННННННННН3.240,00 НқНННННННННННННННН3.355,00 НқН90 - қН155

GVir 
Informationsmanage
ment e.U.

Eileen-Gray-Gasse 2/1, 
1220 Wien

Stephan Brückler 
(BLOX:GMBH), ehem. 

Konica Betreuer, "Architekt" 
unserer IT-Struktur

10
BLOX inkludiert 

(Spezialschutz gg. 
Angriffe von außen)

НқНННННННННННННННННННН6.350,00 НқНННННННННННННННН2.133,00 НқННННННННННННННННННННН145,00

miloIT e.U. Werkstättenweg 15/1, 
1110 Wien

Filip Milovanovic, aktueller 
Konica Betreuer 0 xxx НқНННННННННННННННННННН6.000,00 НқНННННННННННННННННННН900,00 НқННННННННННННННННННННН120,00

§uНÉŸũƨƣŔŸŰƚНтНcċƖċũĬН
Kysely e.U.

Industriestraße 23, 
2353 Guntramsdorf

Kontakt über Firma Gemdat 0   xxx 

 erfolgt nach Aufwand - 
angeboten sind äußerst 
knapp bemessene 8h mit 

қН1.272,--

НқНННННННННННННННН1.930,00 НқН129 - қН149

IT-Betreuung NEU ab 2026 (alle Beträge exkl. USt.)
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1.9. Abstimmung betreffend Blackoutangebot (zw. 1. und 2. Angebot)  

Der Vorsitzende berichtet, dass f¿r den Fall eines Blackouts eine ĂSicherheitsinselñ geschaffen wer-

den soll. In Frage kommt dafür in erster Linie das Gemeindeamt als notwendige Zentrale für die Er-

haltung der Kommunikation zwischen allen. Für das Gemeindeamt liegt an Kostenvoranschlag für die 

notwendigen Elektroinstallationsarbeiten und ein geeignetes Notstromaggregat der Fa. Elektro-tech-

nik Polleres aus Reichenau/Rax vor. Dieses Angebot belªuft sich auf ú 22.439,02 exkl. 20% MwSt.  

 

Antrag:  

Der Auftrag soll ï die Zustimmung des Amtes der NÖ. Landesregierung vorausgesetzt - an die Fa. 

Elektrotechnik Polleres vergeben werden.  

Beschluss:  

Mit fünf Gegenstimmen (GGR. Ing. Michael Adlboller, GR. Walter Loibl, GR. Marco Weitzbauer, 

GR. Johannes Gschaider, GR. Johann Budin) und einer Stimmenthaltung (GR. Franz Tisch) ange-

nommen. 

 

 

 

1.10. Lichtpunkt im Bereich der Höllentalbahnbrücke (PV oder EVN -Netzanbindung)  

Im Bereich der Höllentalbahnbrücke (Esplanade) befindet sich ein im Gegensatz zum Rest des Geh-

weges ein uneinsehbarer, dunkler Bereich. Die Situation sollte verbessert werden und werden fol-

gende Angebote diskutiert: 

1. Professionelle Solarleuchten Fa. Schréder, 1230 Wien ~ ú 2.500,-- aufwärts. 

2. Solarleuchten aus dem Internet mit IP 65 als ĂVersuchñ ~ ú 180,--  https://shorturl.at/OVvvT  

3. Angebot der EVN zur fixen Installation eines Lichtpunktes zum Preis von ú 4.370,00. Die lau-

fenden Wartungskosten/Strom f¿r den Lichtpunkt belaufen sich auf ca. ú 100,--/Jahr. 

 

Antrag:  

Es mºgen die g¿nstigen Solarleuchten um max. ~ ú 500,-- angeschafft und an der Brücke montiert 

werden. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.11. Verlängerung Schnupperticket  

Die VOR hat uns die neuen Preise für die VOR Klimatickets ab 01. Jänner 2026 mitgeteilt. 

VOR Klimaticket Metropolregion (Wien, NÖ., Bgld.) ú 1.000,00 

VOR Klimaticket Region (NÖ., Bgld.) ú 533,00 

https://shorturl.at/OVvvT
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Antrag:  

Es mögen auch für 2026 zwei Klimatickets für die Metropolregion angekauft werden. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.12. Nebengebührenordnung nach dem NÖ. Gemeindebedienstetengesetz NEU  

Das Amt der NÖL hat die Nebengebührenordnung der Marktgemeinde Reichenau an der Rax, be-

schlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 10.06.2025, negativ beurteilt. Abgesehen von eini-

gen juristischen Unrichtigkeiten (wie z. B. die Anführung von öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis-

sen, welche nach dem neuen Gemeindebedienstetengesetz nicht mehr möglich sind), muss die Ent-

schädigung für die Erstellung des Voranschlages bzw. Rechnungsabschlusses gestrichen werden, 

einige Zulagen für den Bauhof abgeändert und die Bekleidungsvorschrift sowie die Regelung für Son-

derurlaube gestrichen und mittels Gemeinderatsbeschluss abgesprochen werden. 

Weiters wurde die Nebengebührenordnung rückwirkend mit 1.1.2025 und im nicht öffentlichen Teil 

beschlossen, was beides nicht richtig war bzw. nicht möglich ist. 

In der Anlage 7 findet sich das Schreiben des Amtes der NÖL. vom 21.10.2025 und die abgeänderte 

Nebengebührenordnung. Die Beschlüsse über die Dienstbekleidung und die Sonderurlaube sind in 

einem mitzufassen. 

 

 

 

GR. Herbert Weinzettl verlässt den Sitzungssaal.  

 

 

 

Antrag  1: 

Die Nebengebührenordnung nach dem NÖ. Gemeindebedienstetengesetz idgF. möge wie in Bei-

lage 7 enthalten beschlossen werden. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 

 

 

GR. Herbert Weinzettl kommt wieder zur Sitzung hinzu.  
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Antrag  2: 

Weiters sind laut Amt der NÖL folgende Beschlüsse außerhalb der Nebengebührenordnung ï die 

Inhaltlich der alten Nebengebührenordnung vollinhaltlich entsprechen - durch den Gemeinderat zu 

fassen und den Bediensteten als Dienstanweisung zu übermitteln: 

 

Dienstbekleidungsvorschrift 

(1) Dienst- und Arbeitskleidung erhalten alle nachstehend angeführten Bediensteten: 

a) Bedienstete des Bauhofes: 

 2 Hosen (kurz oder lang)  1 mal jährlich 

 5 T-Shirts    1 mal jährlich 

 1 Jacke    1 mal jährlich 

 1 Winterjacke    alle zwei Jahre 

 1 Paar Sicherheitsschuhe Sommer 1 mal jährlich 

 1 Paar Sicherheitsschuhe Winter alle zwei Jahre 

 Arbeitshandschuhe und Gummistiefel nach Bedarf 

Die Dienst- und Arbeitskleidung ist ausschließlich Eigentum der Gemeinde. Nach Ablauf der Tragdauer geht die 

zugewiesene Dienstkleidung in das Eigentum des Bediensteten über, ebenfalls bei Versetzung in den dauern-

den Ruhestand. 

 

 

§ 7 Dienstfreistellungen 

(1) Am Faschingsdienstag beträgt die Dienstleistung 4 Stunden. Teilzeitbeschäftigte Vertragsbedienstete haben an 

diesem Tag ihre vorgeschriebene Dienstzeit nur im entsprechenden Teil zu erbringen. 

(2) Die Bediensteten erhalten in den nachstehend angeführten Fällen Sonderurlaub unter Fortzahlung der Bezüge 

(Teilzeitbeschäftigte aliquot): 

- eigene Eheschließung      24 Arbeitsstunden 

- Eheschließung Verwandter 1. u. 2. Grades    8 Arbeitsstunden 

- Niederkunft der Ehegattin oder Lebensgefährtin   16 Arbeitsstunden 

- Todesfall von Verwandten 1. Grades     24 Arbeitsstunden 

   (Eltern, Kinder, Ehegatte, Lebensgef.) 

- Todesfall von Verwandten 2. Grades     16 Arbeitsstunden 

   (Geschwister, Schwiegereltern) 

 - Todesfall von Großeltern      8 Arbeitsstunden 

 - Übersiedlung mit eigenem Haushalt    16 Arbeitsstunden 

 - im Jahr des 25-jährigen Dienstjubiläums    8 Arbeitsstunden 

 - im Jahr des 35-jährigen Dienstjubiläums    16 Arbeitsstunden 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.13. Beauftragung Fußboden Werkraum Volksschule  

Der Fußboden im Werkraum der Volksschule (Untergeschoß) muss dringend erneuert werden, wes-

halb ein Angebot der Firma Wiedner eingeholt wurde. Der Angebotspreis belªuft sich auf ú 5.625,13. 
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Antrag:  

Der Auftrag möge an die Firma Wiedner, 2640 Gloggnitz, wie angeboten vergeben werden. 

Beschluss:  

Einstimmig angenommen. 
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2. GEMEINDERATSANGELEGENHEITEN ï NICHT ÖFFENTLICHER TEIL:  

2.1. Kassenverwaltung und Leitung der Finanzabteilung ï Betrauung bzw. Bestellung  

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

2.2. Aushilfsarbeiter ï Wiedereinstellungszusage  

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

2.3. Weihnachtszuwendungen  

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

 

 

 

Nachdem keine Wortmeldung mehr erfolgt, dankt der Vorsitzende allen Erschienenen und schließt 

um 21.13 Uhr die Sitzung. 

 

 

  Der Protokollführer: Der Vorsitzende: 

   

Amtsleiter Richard Tauchner  Bgm. Johann Döller 
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